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Vorlage Stadtparlament vom 5. April 2016 Nr. 4202

152.15.13 Stadtparlament: Einfache Anfragen 

Einfache Anfrage Thomas Brunner, Gallus Hufenus und Markus Knaus: „Nutzungsvarianten 

im Waaghaus-Obergeschoss“; Beantwortung 

Am 23. Februar 2016 reichte Thomas Brunner, Gallus Hufenus und Markus Knaus die beilie-

gende Einfache Anfrage betreffend "Nutzungsvarianten im Waaghaus-Obergeschoss" ein. 

 

Der Stadtrat beantwortet die Einfache Anfrage wie folgt: 

 

Am 15. September 2015 wurde ein Postulat „Waaghaus und Taubenloch fürs Volk!“ einge-

reicht. Es wurde vom Stadtparlament am 12. Januar 2016 mit folgendem Wortlaut erheblich 

erklärt: 

  

„Wir laden den Stadtrat ein, zu prüfen, welche Möglichkeiten in baulicher, finanzieller und 

zeitlicher Hinsicht bestehen 

1. das Erdgeschoss des Waaghauses im Sinne eines ständigen Marktes zu nutzen, 

2. den Rest des Waaghauses einer nach Möglichkeit privat organisierten gastronomi-

schen, kulturellen oder sonstigen Nutzung zuzuführen und 

3. das Taubenloch im Rahmen der anstehenden Umgestaltung / Sanierung des Markt-

platzes baulich so zu verändern, dass es neu insbesondere für Veranstaltungen ge-

nutzt werden könnte, welche bislang im Waaghaus stattfanden.“ 

 

Den Mitgliedern des Stadtparlaments stehen die folgenden Formen von parlamentarischen 

Vorstössen zur Verfügung (in abnehmender Mächtigkeit des Vorstosses): Motion, Postulat, 

Interpellation, Einfache Anfrage. Was mit diesem Vorstossformen verlangt werden kann, ist 

im Geschäftsreglement des Stadtparlaments geregelt. 
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Es geht grundsätzlich nicht an, einen Postulatsauftrag, der eine Erheblicherklärung durch das 

Stadtparlament nach entsprechender Debatte erforderte, nachträglich mit einer weniger 

mächtigen Vorstossform (im vorliegenden Fall: mit einer Einfachen Anfrage, die anderen 

Bearbeitungsfristen zu gehorchen hat als ein Postulat) zu erweitern. Wer den Postulatsauf-

trag auf die Prüfung weiterer Fragen erweitern wollte, hätte an der Debatte zur Frage der 

Erheblicherklärung des Postulats „Nutzungsvarianten im Waaghaus-Obergeschoss“ Gele-

genheit gehabt, einen Abänderungsantrag für den Postulatsauftrag zu formulieren. 

 

Hier verhält sich der Fall jedoch noch etwas anders: 

Frage 1 der Einfachen Anfrage, nach der Nutzung des Waaghauses, ist im Postulatsauftrag 

enthalten. Frage 2 der Einfachen Anfrage verweist sogar selber ausdrücklich auf das Postu-

lat. Frage 3 der Einfachen Anfrage bezieht sich auf das Finanzielle; auch dies im Postu-

latsauftrag bereits enthalten. 

 

 

Der Stadtpräsident: 

Scheitlin 

 

 

Der Stadtschreiber: 

Linke 

 

Beilage: 

Einfache Anfrage vom 23.02.2016 

 
 


